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Feststel Ilrng
Oiä «Oioersähaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 (SLG von del Kürperscitei'l-steL:er ur,ü riücn § : i',t. ü

GewStG i,on der Gewerbesteuär befreit, weil sie ausschließlich und uiinritlelbar st,euerbegiinsLigten
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. A0 dient.

Dje Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststel lur:g(en).

H'inweise zur Steuerbegünst'igung
Die Körperschaft fördärt fo'igende gemeinnützige Zwecke:
- Fördärung der ReIigion

D'ie Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Sa'uz 1 Nr " 2 40.

Hinrreise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendunqsbestätiqunqen für Spenden:
Diä-«6ipärschaft ist- berechtigt, für Spenden, die ihr zLir Verwendur,g für dtese Zwecke zLigewendeL
werden,' Zuwendungsbestätigungän nach' arntl'ich vorgeschrjtDenenr 

-Vordruck (§ 5C Abs. L EStDV)
auszustellen.
Dje amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwend:rngsbestätigungen stehen im Int.ernet
unter https: llwww.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formularc zLir Verfügung.

Zuwendunqsbestätiqunqen für Mitql iedsbeiträqe:
Die fOrpärschaft ist-berecht ist; für Mits I iädsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorge-
schriebbnem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel len.

Zriwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. l,titgliedsbeitri!ge- Qür"fen nür ausgestellt uerclen,
;ö;; ä;;'-D;iüm-aöi'Fiäiiieiiünsibäsöneidäs-nicht-lander-als fünf Jatrre zurücKlieüt. Die t'rist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
wer vörsätzl'ich odör qrob fahrlässiq -eine unricnt ige Zuwendungsbestätigrrng aussrel ll 00er
veranlass-u, dass Zr-rwendungen n'icht 1u den in der Zuwenciungsbestätigun3 angegebenen sleuer-
beqünst i qten Zwecken verüendet werden, haftet für di e entganctene Steucr ' Dal.'ci vli rd d i e
enigängene Einkommensteuer oder Körperschaftst,euer mit ]0 7r,dje Änt§anggne Geweii,'r:steuer p3uschal
mit-15'?i der Zuwendung angesetzt (§'iün Aos. 4 [.5tG, § 9 Abs. -1 i(:]r'i, § I irr'. 5 üev''Srü].

Hlnweise zum Kaoita lertraqsteuerabzuqI ' : : - r' :n, die 6is zum 3I.I2.2020 zufl'ieBen, rejcht fir die Abstandrrahrne vom (apital-Be r Käor ta l ertraq(
ertraqiteuerabzuü nach § 44a Abs. 4, 7 rrnd 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vcr lage Cieses Bescheides
oder äie überlasiung einer amtlich beglaubigten Kopie djeses Bescheides aus.
Däs Gleiche qjlt 6js zum o. a. Zeitpunki für 'die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs.6 EStG durch das depbtfünrenOe Kredit- odei Finanzdienstlejstungsinstitut.

Anmerkungengiiie beächten S1e, dass d.ie Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von Cer tatsächl jchen
Geschäftsführung abhängt, die der" Nachprüfung durch das Finanzamt - _ SCf. im Rahmen einer
Äußenprüfung -- untertiegt. 0ie tatsächliche GeschäftsführLrrig rruss auf die ausschlitßliche
und lrnmittälbare Erfril lüng der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnunqsmäßiSe Aufzeichnungen (Arrfstellung der Einnahrnen und
Ausqaben. Tätiqkeitsbericht. Vermöqensübersicnt mit Nachwe'isen-über BiiriunE urtd Entwickiung der
RücIlaqen) nachgew'iesen werden (§ 63 A0).
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Er I äuterungenEs ist reqelmäßiq zu überorüfen. ob d'i
gemeinnützigkeiisrechtJichen Bestimmüngen'entspricht.
bitte - vorbeha ltl ich einer abweichenden Aufforderunq d
gemeinnützigkeiisrechtJichen Bestimmüngen'entspricht. Ihre näch
bitte - vorbeha ltl ich einer abweichenden Aufforderung des Finanzam
e'in. Bitte achten Sie darauf, al le in der Steuererklärung genannten

Steuernummer 32489 150564

zu ^ überprüfen, ob. , d'ie

we.itere Informationen

öffnungszejten:

M0-D0 7:30-15:30,MI 7 :30-17 :30,FR 7:30-12:00

Seite

t einzure'ichen.

Rec ht sbeh e I f sbe I eh rung
Die Freistel lung von den Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit dem Einspruch angefochten
werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oden bei der angegebenen Außenstel le
schriftlibh einzureichen, diesem / dieser elektron'isch zu überm"itteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid ejnen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt. gegen den ein zulässiger E'inspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, 'Reüiiion oder Nichtzulassungsbescnwerde anhängig ist. In- ojesem' Fal 1 wird der neüe
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
D ie Frist für oje Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bej
Zusenduäg durch einfachen Brjef qitt'Oie Be<anntgabe mit dem dritten Tag naöh-Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
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